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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1950

Norm

EO §355 Z1 XVIII

EO §381 Z2 D

Rechtssatz

Dem Vermieter kann mittels einstweiliger Verfügung aufgetragen werden, die Einleitung einer Fernsprechleitung durch

den Mieter zu dulden. Als Gefährdung des Anspruches genügt hiebei der Umstand, daß die gefährdete Partei (einen

Arzt) eine strafrechtliche, disziplinäre und <nanzielle Haftung im Fall von Gesundheitsschäden tri?t, wenn er nicht alle

ihm zur Verfügung stehenden Mittel jederzeit einsetzt, um die Gefährung seiner Patienten hintanzuhalten (vgl

bezüglich der Bescheinigung des Anspruches SZ 10/201).
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Auch; Beisatz: Begriff der Gefährdung. (T1); Veröff: MietSlg 18754
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